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Ö 20.02.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Ö 13.03.2017 Gemeindevertretung Ventschow

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwürfe der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „ Am See “ in Ventschow und   
    der Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 
    Der Änderungsbereich entspricht vollständig dem Geltungsbereich der Ursprungssatzung.

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
    auszulegen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Anlage/n:
Entwurf B-Plan, Begründung, Anlage 1 und 2

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



WA 1

WA 2

PLANGRUNDLAGE
Vermessung: 
Vermessungsbüro Kattner - November 1998

Vermessungsbüro Lothar Bauer - Kerstin Siwek  - 2016
Koordinatensystem GK 4
Höhenbezug:HN

HINWEIS:
Die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Koordinaten für die im nördlichen Bereich
angrenzenden Flurstücke sind teilweise
widersprüchlich.
Für Baumaßnahmen indiesem Bereich ist
eine Grenzfeststellung erforderlich.

Straßenverkehrsfläche - öffentlich

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Fuß- und Radweg

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung - 
öffentlich

Öffentliche Parkfläche

GRZ

I

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 
Satzung über die 1. Änderung des B-Planes

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinrichtungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzesetzes
hier: Grenze der Lärmpegelbereiche II, III,und IV gem DIN 4109 Tabl. 8

Wald

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind
hier: Waldabstand

z.B.
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über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 "Am See" in Ventschow
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

Gemeinde Ventschow
Landkreis Nordwestmecklenburg

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 
"Am See" 

in Ventschow
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
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§ 9 (1) Nr. 15 und
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§ 9 (1) Nr. 18 und
(6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 20, 25 und
(6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB

§ 9 (1) Nr. 25b BauGB

§ 9 (1) Nr. 25b BauGB

Planzeichenerklärung
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlagen Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlagen Planzeichen Erläuterung

I. Festsetzungen

Verkehrsflächen

§ 9 (1) Nr. 1  BauGB

§ 9 (1) Nr. 11 und
(6) BauGB

§ 4 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 16

Verkehrsberuhigter Bereich

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baugrenzen

o offene Bauweise

E nur Einzelhäuser zulässig

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB 

§ 22 (1) BauNVO

§ 22 (2) BauNVO

§ 22 (2) BauNVO

§ 23 (1) BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB 

§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet § 9 (1) Nr. 6 BauGBWA

Rechtsgrundlagen

§ 9 (7) BauGB

§ 9 (1) Nr. 24
und (6) BauGB

Sonstige Planzeichen:
Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfall-
entsorgung und Abwasserbeseitigung

unterirdisch 
hier: Abwasserentsorgungsleitung

Grünflächen

öffentlich

privat

Spielplatz

Streuobstwiese

Nummer der Grünfläche

Sukzessionsfläche

Anpflanzen von Bäumen

Anpflanzen von Sträuchern

Erhalten von Bäumen

Flächen für die Land- und Forstwirtschaft

Planungen, Nutzungsregelungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 (1) Nr. 10
und (6) BauGB

§ 9 (6) BauGB
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II.
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Darstellung ohne Normcharakter

Flurstücksgrenze

Nummer des Flurstückes

in Aussicht genommene Grundstücksgrenze

Geländehöhenpunkt, Höhenbezug HN 76

Böschung

vorhandene baul. Anlagen

Schnittlinie Straßenquerschnitt

Maßlinie mit Maßzahl in Meter, z.B. 3,00 m

SichtdreieckS

Nachrichtliche Übernahme

Umgrenzung von Anlagen, die dem Denkmalschutz
unterliegen

Stadterhaltung und Denkmalschutz

Bodendenkmal

389
2

Roden von Bäumen

§ 9 (1) Nr. 13
BauGB

§ 9 (1) Nr. 12, 14 
BauGB

Stand 31.01.2017

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 

3,
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Textliche Hinweise 
 
1. Das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen ist aufgrund des versickerbaren, anstehenden sandigen 

Substrates auf den Grundstücken zu versickern. 
 
2.  Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsflächen ist nach Vorreinigung durch Absetzbecken und 

Ölabscheider in den Erlenbruch zu leiten. 
 
3.  Die Gehölze auf den Grundstücken sind bei kleinkronigen Bäumen 6 m und bei mittelkronigen Bäumen 8 m von 

den Gebäuden entfernt zu pflanzen. 
 
4.  Für die Gehölz- und Baumpflanzungen ist mindestens eine zweijährige Entwicklungspflege zu gewährleisten. 
 
5.  Innerhalb der Wiesenflache ist der 1. Schnitt ab 15.06. zulässig. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Der Einsatz 

von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. 
 
6.  Die Realisierung der Straßenbaumpflanzung soll bauabschnittsweise durchgeführt werden, wenn die Lage der 

Grundstückszufahrten und Stellplätze festgelegt wurden. 
 
7.   Die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen ist bauabschnittsweise jeweils nach Beendigung der 

Erschließungsmaßnahmen statthaft. 
 
8.  Landesvermessungsamt 

Im Bereich des B-Planes befinden sich geschützte Lage- und Höhenfestpunkte der amtlich geodätischen 
Grundlagennetze des Landes M-V, die nach § 7 des Gesetzes über die  Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster des Landes M-V vom 21.Juli 1992 (GVOBI. S.390), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes über die Funktionalreform vom 05.Mai 1994 (GVOBI. S. 566), gesetzlich geschützt sind. 
Falls einer der vorhandenen Festpunkte durch ein Bauvorhaben gefährdet wird, ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor 
Baubeginn) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes beim Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 
zu stellen. 

 
9.  Deutsche Telekom 

Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im B-Plangebiet sind der zuständigen Behörde so früh wie möglich, 
mindestens jedoch 4 Monate vorher schriftlich anzuzeigen. 
Vor Tiefbauarbeiten über- oder in unmittelbarer Nähe der Anlagen der Deutschen Telekom AG ist es erforderlich, dass 
sich die Bauausführenden vorher durch die entsprechende Behörde (Bauherrenberatung) in die genaue Lage dieser 
Anlagen einweisen lassen. 

 
10.  WEMAG 

Vor Baubeginn ist eine örtliche Einweisung durch den zuständigen Netzdienststellenleiter  in Brüel (Tel. 0385 755- 
1400) erforderlich. Der Baubeginn ist rechtzeitig, mindestens 7 Monate vorher, der WEMAG bekanntzugeben. 

 
11.  Bodendenkmalpflege 

ln den gekennzeichneten Bereichen befinden sich Bodendenkmale, deren Veränderung oder Beseitigung nach§ 7 
DSchG M-V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und 
Dokumentation dieser Bodendenkmale  sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahme anfallenden Kosten hat der 
Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V; GVBI. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14.01.1998, 
S. 12 ff.). Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist das 
Landesamt für Bodendenkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu erteilenden 
Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden. 

 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. 
ln diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen Der Fund und die Fundstelle sind 
bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem 
Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 
12.  Altlasten I Immissionsschutz 

Sollten im·Zuge der Baumaßnahmen Verunreinigungen im Bodenbereich bzw. Anzeichen für bisher unbekannte 
Belastungen des Untergrundes wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des Bodens zu Tage treten, ist das 
Umweltamt, Sachgebiet Altlasten I Immissionsschutz  des Landkreises Nordwestmecklenburg  zu informieren. 
ln diesem Falle ist der Grundstücksbesitzer als Abfallbesitzer nach § 10 und§ 11 KrW-/ AbfG zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. 

Satzung der Gemeinde Ventschow 
über die 1. Änderung  

des Bebauungsplanes Nr. 2 
"Am See" 

 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

 
Präambel: 
Aufgrund  
 
 des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414) 

einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen sowie 
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 132) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen und, 
 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-

zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) einschließlich aller rechtskräftigen 
Änderungen, 

 des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen 

 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S 777), einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen 

 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom …………….. folgende Satzung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 "Am See" für das Gebiet Gemarkung Ventschow, Flur 1, Flurstücke 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 
389/1, 389/2, 390/4 und 390/5 sowie Teilflächen aus den Flurstücken 385/2, 331/114, 388/2, 390/2, 330/1 und 368/1 
bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Textl. Festsetzungen erlassen. 
 
Verfahrensvermerke: 
 

1 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ………. 
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

2 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß §17 Landesplanungsgesetz (LPIG)  
mit Schreiben vom …………... beteiligt worden. 
 
 
 
Ventschow den        Der Bürgermeister 

3 

Die Gemeindevertretung hat am ………. den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung 
gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

4 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden, sind mit Schreiben vom ………....  über die öffentliche Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zur Abgabe  einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

5 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Textl. 
Festsetzungen sowie die Begründung, haben in der Zeit vom ….. bis zum…... während der Dienststunden im 
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche 
Auslegung ist mit den Hinweisen,  
 dass von einer Umweltprüfung abgesehen wurde,  
 dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 

vorgebracht werden können, 
 dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung 

unberücksichtigt bleiben können und 
 dass ein Antrag nach §47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können,  

am ………….. durch Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweiser" ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

6 

Der katastermäßige Bestand am ................... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lage-
richtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ............ vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet 
werden. 
 
 
 
Wismar, den       Öffentl. Bestellter Vermessungsing. 

7 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am .............  geprüft. Das Ergebnis 
ist mitgeteilt worden. 
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

8 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textl. 
Festsetzungen wurden am ................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen.  
Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 
.........................gebilligt. 
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

9 

Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - 
Textl. Festsetzungen werden hiermit am ..............................ausgefertigt. 
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

10 

Der Beschluss über die 1. Änderung der Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind  
durch Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweisers" am .....................  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung  

 der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und in § 5 Abs. 5 KV M-V bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und  

 der Verletzung von Mängeln der Abwägung  
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen worden.  
 
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit der Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweisers" am 
........................... rechtskräftig geworden.  
 
 
 
Ventschow, den        Der Bürgermeister 

 

Teil B - Textl. Festsetzungen 
 
ln Ergänzung der Planzeichnung (Teil A) wird folgendes festgesetzt: 
 
1.  Festsetzungen über die bauliche Nutzung ( §  9 Abs. 1 BauGB) 
1.1  ln dem "Allgemeinen Wohngebiet "sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

allgemein zulässigen Nutzungen nicht zulässig. 
  
1.2  ln dem "Allgemeinen Wohngebiet "sind gemäß§ 1 Abs. 6 BauNVO die entsprechend § 4 Abs. 3 Nr. 2-5 BauNVO 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht zulässig. 
  
1.3  Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind Garagen, Carports und andere Nebenanlagen (14 BauNVO) auf den nicht 

überbaubare Grundstücksflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze nicht 
zulässig. 

  
1.4 Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind innerhalb des im Plan gekennzeichneten 25 m Waldabstandes Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO in Form von baulichen Anlagen sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen gestattet wären, nicht zulässig.  

 Grundsätzlich gilt § 20 des LWaldG M-V (Abstand baulicher Anlagen zum Wald) vom 27.Juli 2011. Ausnahmsweise 
werden innerhalb der im Plan gekennzeichneten Mindestwaldabstandsfläche von 25 m ausschließlich Carports und 
mindestens einseitig offene Lagerschuppen oder –dächer genehmigt, die nicht zum Aufenthalt von Menschen 
geeignet sind. Alle anderen baulichen Anlagen, auch genehmigungsfreie, sind damit im Waldabstand weiterhin 
unzulässig. 

 
1.5  Für jedes Grundstück ist eine Zufahrt in einer Breite von max. 3, 0 m zulässig (§9 Abs. 1 Nr.11 BauGB). 
  
1.6 Zur Festsetzung der Höhenlage der baulichen Anlagen wird die Oberkante fertiger Erdgeschoßfußböden bei allen 

Gebäuden mit höchstens 0,40 m und die Höhe der Traufe mit mindestens 2,80 m und höchstens 4,50 m über dem 
Bezugspunkt (Oberkante der Straßenmitte des dazugehörigen Straßenabschnittes) festgesetzt. Dabei ist als 
Traufhöhe die Höhenlage der äußeren Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut definiert. 

  
  
2. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen ( § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ) 
 
2.1 Innerhalb der gekennzeichneten Abgrenzungen der Lärmpegelbereiche (LPB) müssen bei Errichtung, Erweiterung, 

Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 
vorgesehenen Räumen (Aufenthaltsräume im Sinne der Landesbauordnung) die Anforderungen an das resultierende 
Schalldämm-Maß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109/07.16 – 
Schallschutz im Hochbau – Tabelle 7 erfüllt werden. 

  
 Nach außen abschließende Umfassungsbauteile sind so auszuführen, dass sie entsprechend den 

Lärmpegelbereichen folgende Schalldämm-Maße aufweisen: 
 

Lärmpegelbereich 
nach DIN 4109 

 
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 
 La [dB(A)] 
  

 
erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß 

des Außenbauteils 
erf. R´w,res. [dB(A)] 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen 

Büroräume 
und ähnliches 

II 56 - 60 30  30 

III 61 - 65 35  30 
30  

2.2 In den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen innerhalb der gekennzeichneten Abgrenzungen des 
Lärmpegelbereiches III (LPB III) sind schallgedämmte Lüftungen vorzusehen. Die schallgedämmte Lüftung ist nicht 
erforderlich, wenn zusätzliche Fenster an Außenwänden vorgesehen sind, die außerhalb des Lärmpegelbereiches III 
liegen.  

 
 
 
3.  Bauordnungsrechtliche Gestaltungsfestsetzungen ( §  9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §  86 LBauO M -V) 
  
3.1 Doppelhäuser sind in den Außenwänden in einheitlichem Ziegelmauerwerk bzw. in einheitlichem Putz und 

einheitlicher Farbgebung herzustellen. Teilflächen (z.B. Giebel) sind in Holz zulässig. 
  
3.2 Doppelhäuser sind mit einheitlicher Dachform, gleichem Eindeckungsmaterial und gleichem Farbton herzustellen. 

Flachdächer sind nicht zulässig. 
 Dächer sind in den Materialien Beton, Ton, Schiefer, Schilf und als Grasdach zulässig. 
  
3.3  ln Vorgärten dürfen Mülltonnen nur vorübergehend untergebracht werden. Anderenfalls ist Sichtschutz durch 

Bepflanzung bzw. durch Stein- oder Holzblenden zu schaffen oder es sind feste Schränke vorzusehen. 
  
  
4.  Festsetzungen gemäß § 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 a, b BauGB 
   
4.1  Öffentliche Grünfläche - Nr. 3 

Zum Schutz vor anthropogenen Beeinträchtigungen des Erlenbruchs ist vor Beginn der Erschließungs-
maßnahmenentlang des Erlenbruchs in ca. 10 m Entfernung ein Koppelzaun aufzustellen. Die öffentliche Grünfläche 
am Erlenbruch ist als Sukzessionsfläche zu belassen. 

  
4.2 Private Günfläche - Nr. 1 

Innerhalb Grünfläche Nr. 1 sind mindestens 10 Stück Hochstammobst und mindestens 5 Gruppen a 3 Stück 
Hochstammobst 3 x v., StU 10-12 cm zu pflanzen. 

  
4.3 Private Grünfläche – Nr. 2 
 Innerhalb Grünfläche Nr. 2 sind je 100 m² 1 Stück Hochstammobst 3 x v., StU 10-12 cm zu pflanzen. 
  
4.4  Entlang der Erschließungsstraße "A" sind im Abstand von ca. 10 m unter Berücksichtigung der Zufahrten und 

öffentlichen Parkplätze mindestens  25 standortgerechte, einheimische, mittelkronige Laubbäume mit den 
Anforderungen Hochstamm, 3 x v., StU 14- 16 cm, zB. Corylus colurna Baumhasel zu pflanzen. Die Baumscheiben 
sind mindestens  1,50 m x 4,00 m offen auszubilden und durch Anfahrtschutz zu sichern. 

  
4.5  Je Grundstück ist mindestens  ein klein- mittelkroniger, standortgerechter, einheimischer Laubbaum mit den 

Anforderungen Hochstamm, 3 x v., StU 12-14 cm, anzupflanzen. Artenvorschläge-siehe ArtenIiste. 
  
4.6 Der Spielplatz ist zwecks Abgrenzung zur Bebauung mit standortgerechten, einheimischen Laubsträuchern, einreihig 

zu bepflanzen. Artenvorschläge- siehe Artenliste 
  
  
5. Zuordnungsfestsetzung gemäß§ 9 Abs. 1a Nr. 1 BauGB 

Für die geplante Versiegelung und Flächengestaltung innerhalb des B-Plan-Gebietes Nr. 3 der Gemeinde Ventschow 
sind folgende Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Flurstücks 322/15, Flur 1 der Gemarkung Ventschow 
zugeordnet: 
- Entsiegelung und Entsorgung der Betonflächen und -wände 
- Entwicklung der Sukzessionsfläche 
- Abpflanzung durch zweireihige Heckenpflanzung zum Erschweren der Zugänglichkeit. 
 

  
Artenliste 
Für die Grundstücksbepflanzung und die Gruppenbepflanzung der Streuobstflächen werden folgende Arten empfohlen: 
 
Prunus avium in Sorten   Zierkirsche 
Malus sylvestris    Wildapfel 
Obstbäume (auch als Tafelobst geeignet): 
Gellerts Butterbirne   Birne 
Gravensteiner und Boskoop  Apfel 
Petersbirne    Birne 
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Begründung  
zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 3 „Am See“  

 der Gemeinde Ventschow 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

 
 
 
1. Vorbemerkung 
  

Der B-Plan Nr. 3 „Am See“ wurde aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Ventschow entwickelt und ist mit seiner Bekanntmachung im Jahr 2004 rechtskräftig 
geworden.  
 
Mit der 1. Änderung des B-Planes sollen nun mehr die Voraussetzungen verbessert 
werden, um die angestrebten Planungsziele der Gemeinde zur Entwicklung eines 
Wohngebietes auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten umsetzen zu können. An den 
städtebaulichen Zielstellungen und Grundsätzen der Ursprungssatzung wird dabei 
unverändert festgehalten.  
Das Plangebiet der 1. Änderung entspricht vollständig der rechtskräftigen Ursprungs-
satzung. Im Vergleich zur Ursprungssatzung werden durch die Planänderung keine 
ergänzenden Baurechte eröffnet.  
Die zulässige Grundfläche wird gegenüber der rechtskräftigen Satzung nicht verändert. 
Damit wird sichergestellt, dass durch die Änderung des Bebauungsplanes kein 
zusätzlicher Eingriff erfolgt. 
Da die Grundzüge der Planung durch die Änderung nicht berührt werden und die 
Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet wird und keine Anhaltspunkte für die 
Beeinträchtigung von Schutzgütern im Sinne des BNatSchG bestehen, wird die Änderung 
der Satzung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. 
 
Die Begründung der 1. Änderung ersetzt nicht die Begründung der Ursprungssatzung. Sie 
beinhaltet lediglich eine Anpassung der durch die Änderungen betroffenen Aussagen der 
Begründung zur Ursprungssatzung.  

  
  
  
2. Planungsziele und Grundsätze der 1. Änderung 
  

Die 1. Änderung beschränkt sich im Wesentlichen auf den Wegfall des Lärmschutzwalls.  
 
Auf Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 1999 zur Berechnung 
des Straßenverkehrslärms wurden im Bebauungsplan Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinflüssen in Form eine Lärmschutzwalles im östlichen und südlichen 
Bereich des B-Planes entlang der Landesstraßen L 101 und L 031 festgesetzt. Der 
festgesetzte Lärmschutzwall umschließt das Wohngebiet auf einer Länge von ca. 350 m 
mit einer durchschnittlichen Höhe von 2,00 m bis 2,50 m. 

  
Die Notwendigkeit der geplanten Schallschutzmaßnahme stellte bereits im Zuge der 
Planaufstellung eine Kompromisslösung im Ergebnis der Abwägung städtebaulicher und 
immissionsschutzrechtlicher Gesichtspunkten dar. 

  
Mit dem Neubau der A14, die nunmehr zwischen der A20 und der A24 durchgängig 
befahrbar ist, hat sich die Verkehrsmenge auf der Landesstraße L101 reduziert. Auf 
Grundlage einer aktuellen Berechnung wurde festgestellt, dass der im B-Plan festgesetzte 
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Lärmschutzwall nicht mehr erforderlich ist und die Lärmpegelbereiche neu festzusetzen 
sind. Dabei wurde der Prognosehorizont der Verkehrsbelastung für das Bezugsjahr 2025 
zugrunde gelegt. 

  
  

Im Rahmen der Überarbeitung werden einzelne Festsetzungen der neuen Situation 
angepasst, wobei die Begründung der Ursprungssatzung zugrunde gelegt wird. Alle 
Bezugspunkte in der Begründung zur Anlage des Lärmschutzwalls und dessen 
Bepflanzung werden somit gegenstandslos. 
 
 

  
3. Änderungen / Ergänzungen im Einzelnen 
  
 Punkt 1 – Rechtsgrundlagen - Neufassung 

Folgende Gesetze und Rechtsverordnungen bilden die Grundlagen für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes: 
• das Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen sowie   
• die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 

- BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) einschließlich aller rechtskräftigen 
Änderungen,  

• die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen, 

• die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102)  einschließlich aller 
rechtskräftigen Änderungen 

• die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S 205), einschließlich 
aller rechtskräftigen Änderungen 

  
  
 Punkt 5.1 – Flurstücke / Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich der 1.Änderung entspricht dem Geltungsbereich der 
Ursprungssatzung und umfasst das Gebiet:  
Gemeinde/Gemarkung Ventschow, Flur 1, Flurstücke-Nr. 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 
389/1, 389/2, 390/4 und 390/5 sowie Teilflächen aus den Flurstücken 385/2, 331/114, 
388/2, 390/2, 330/1 und 368/1 

  
  
 Punkt 6.4 – Verkehrserschließung 

Auf die Sticherschließung hinterliegender Grundstücke im Bereich der Wendeanlagen wird 
verzichtet. Durch den Wegfall der Stichstraßen wird beabsichtigt hier größere Grundstücke 
zu bilden.  

  
  
 Punkt 6.5 – Grünflächen im Plangebiet 

Die Festsetzung der Grünflächen dient dem Zweck, das Plangebiet entsprechend den 
städtebaulichen Grundzügen zu durchgrünen und hier einen Teil der Ausgleichs-
maßnahmen zu realisieren. Die mit der 1. Änderung beabsichtigte Zuordnung der 
Grünflächen zu den privaten Grundstücken ändert nicht das Prinzip der Ursprungssatzung. 
Die Umsetzung der Maßnahmen im Sinne der Eingriffsminimierung und des Ausgleichs 
bleibt weiter vollständig gewährleistet. 
 
Der Schutzbereich des Erlenbruchs bleibt als öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung der Entwicklung als Sukzessionsfläche Planbestandteil. 
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An der östlichen Grenze des Plangebietes entlang der L 101 plant die Gemeinde den 
Ausbau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges mit einer Breite von 2,50 m 
innerhalb der öffentlichen Grünfläche.  

  
  
 Punkt – 7.0 – Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 

Die Planinhalte der 1. Änderung haben keinen Einfluss auf die Bewertung und den Umfang 
des Eingriffs. Somit gilt weiterhin die Bilanz der Eingriffs- Ausgleichsbewertung mit den 
festgesetzten Maßnahmen gemäß der Ursprungssatzung innerhalb und außerhalb des 
Plangebietes. Die der Errichtung des Lärmschutzwalles zugeordnete Ausgleichs-
maßnahme (Bepflanzung des Lärmschutzwalles) entfällt, da der Eingriff nicht mehr 
stattfindet. 

  
  
 Punkt 7.5 – Kostenschätzung 

Die Gemeinde verzichtet auf eine Überarbeitung der Kostenschätzung für Bepflanzungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen, da die Kosten durch den Erschließungsträger zu tragen sind. 
Die Sicherung erfolgt durch städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem 
Erschließungsträger.  

  
  
 Punkt 8.0 – Immissionsschutz - Neufassung 

Im Ergebnis der aktuellen schalltechnischen Untersuchung des Planungsbüros für 
Lärmschutz Altenberge GmbH vom 19.09.2016 ergeben sich Änderungen hinsichtlich der 
im Ursprungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche und der damit verbundenen 
erforderlichen schalltechnischen Maßnahmen. Die festgestellten Lärmpegelbereiche 
wurden in den B-Plan übernommen und die daraus resultierenden passiven 
Lärmschutzmaßnahmen im Plan festgesetzt. 

  
  
  
  
  
  
  
  Gebilligt durch die Gemeindevertretung am :  ………………… 

 
 
 
 
Ausgefertigt am:      ……………………….. 

            Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 ANLAGE 1 - Begründung zur Ursprungssatzung 

ANLAGE 2 - Schalltechnisches Gutachten vom 19.09.2016 
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Bebauungsplan Nr.  3 für das Gebiet Am See  
Gemeinde Ventschow 
hier:  Schal l technische Stel lungnahme gemäß 
 DIN 18005/07.02 – Schal lschutz im Städtebau  -   Geräuschscreening  
 
Bezug: Ihr  Auft rag per E-Mai l  vom 27.06.2016  
  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im Zusammenhang mit den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 

Am See in der Gemeinde Ventschow wurde auf der Grundlage der aufgezeigten Planung 

unter Anwendung der DIN 18005/07.02 (Schallschutz im Städtebau) eine schalltechnische 

Untersuchung (Immissionsprognose) durchgeführt. 

 

 Situation 
 

In der Gemeinde Ventschow wurde im Jahr 2005 der Bebauungsplan Nr. 3 für das Gebiet Am 

See rechtskräftig. Der Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung datiert vom 07.09.1998. 

 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte durch die Gesellschaft 

Beratender Ingenieure Dr.-Ing. A. Herold mit Sitz in Rostock die Aufstellung einer schalltechni-

schen Untersuchung mit Datum vom 11. Januar 1999 im Auftrag der Treuhand Liegenschafts-

gesellschaft mbH (TLG) Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Unter dem Titel Schalltechnische Untersuchung zum Vorhaben Wohngebiet westlich der L 101 

in Ventschow wurden für das Plangebiet schalltechnische Maßnahmen erarbeitet. 

ENTWÜRFE,  GUTACHTEN,  MESSUNGEN

SCHALLSCHUTZ  IM  HOCHBAU

SCHALLSCHUTZ  AN  VERKEHRSWEGEN
GEWERBE  -    UND    FREIZEITANLAGEN

LUFTVERUNREINIGUNG  AN  STRASSEN
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Im Plangebiet wurden aktive Lärmschutzmaßnahmen in der Ausführung als Lärmschutzwall mit 

Höhen zwischen 1,5 m und 2,5 m festgesetzt – Textliche Festsetzung Nr. 2.1. Für Gebäude im 

Baufeld 2 sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.2 durch geeignete Grundrissgestaltung die 

Wohn- und Schlafräume des 1. Obergeschosses auf den lärmabgewandten Seiten anzuordnen. 

 

Mit Ziffer 2.3 erfolgte die Festsetzung von Lärmpegelbereichen. 

 

Grundlage der schalltechnischen Untersuchung vom 11. Januar 1999 waren Berechnungen für 

den Straßenverkehrslärm im Prognosejahr 2010. Die Verkehrsmenge auf der L 101 wurde der 

Verkehrsmengenkarte MV 1995 als Ergebnis der amtlichen Straßenverkehrszählung 1995 ent-

nommen und entsprechend der Prognosefaktoren für den Straßenverkehr auf das Jahr 2010 

hochgerechnet. 

 

Der DTV betrug demnach in Höhe des Plangebietes 3.080 Kfz/24h mit einem Lkw-Anteil p von 

14,5 % tags bzw. 7,3 % nachts. Südlich der L 031 ergab die Hochrechnung einen DTV von 

4.960 Kfz/24h mit einem Lkw-Anteil p von 9,3 % tags bzw. 4,7 % nachts. 

 

Mit dem Neubau der A 14, die nunmehr zwischen der A 20 und der A 24 durchgängig befahrbar 

ist, hat sich die Verkehrsmenge im Zuge der L 101 reduziert. Am 24. August 2006 wurde der 

Abschnitt der A 14 zwischen dem Kreuz Wismar (A 20) und Jesendorf dem Verkehr übergeben. 

Zwischen den Anschlussstellen Jesendorf und Schwerin-Nord erfolgte die Verkehrsfreigabe am 

21. Dezember 2009. 

 

Die L 101 ist nördlich Ventschow über die AS Jesendorf mit der A 14 verknüpft. Im Süden ist 

die B 104, in der die L 101 einmündet, über die AS Schwerin-Nord mit der A 14 verbunden. 

 

Mit der letzten amtlichen Verkehrszählung 2010 liegen für die L 101 aktuelle Erhebungen nach 

erfolgter Verkehrsfreigabe für die A 14 über die Zählstellen 2235 0131 (von B 104 Cambs nach 

Kreuzung L 031 – Liesow) und 2135 0150 (von Kreuzung L 031 – Jesendorf bis Einmündung 

B 192) vor. 

 

Für die Zählstelle 2235 0131 ist ein DTV von 1.416 Kfz/24h mit einem Lkw-Anteil von 7,2 % 

tags bzw. 10,5 % nachts und in der Zählstelle 2135 0150 ein DTV von 1.689 Kfz/24h mit dem 

Lkw-Anteil 11,7 % tags bzw. 20,0 % nachts dokumentiert. 

 

Im Jahr 2005 hatte der DTV noch 4.742 bzw. 3.088 Kfz/24h betragen. Damit wurden die 

Prognosewerte der schalltechnischen Untersuchung vom 11. Januar 1999 für das Jahr 2010 

nahezu bestätigt. Mit der amtlichen Verkehrszählung 2010 konnte die entlastende Wirkung der 

A 14 und damit der Rückgang der Verkehrszahlen im Zuge der L 101 festgestellt werden. 
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 Aufgabe 
 

Die Aufgabe besteht darin, die von der Hauptstraße (L 101) sowie der Lindenallee (L 031) auf 

dem Gebiet der Gemeinde Ventschow ausgehenden Lärmemissionen zu ermitteln und die zu 

erwartende Lärmbelastung flächenhaft im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 über 

Rasterlärmkarten (RLK) zu berechnen. 

 

Auf der Grundlage der aktuellen Berechungsergebnisse ist zu prüfen, ob der im Bebauungsplan 

Nr. 3 festgesetzte Lärmschutzwall weiterhin erforderlich ist und inwieweit sich Änderungen 

hinsichtlich der ebenfalls festgesetzten Lärmpegelbereiche ergeben. 

 

Die Berechnungen der Verkehrslärmemissionen und -immissionen erfolgen für den Straßen-

verkehrslärm nach den RLS-90 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen). 

 

Die Verkehrsbelastung im Zuge der Hauptstraße (L 101) wurde den Ergebnislisten der 

amtlichen Straßenverkehrszählung 2010 als DTV (Kfz/24h) inkl. dem zugehörigen Lkw-Anteil 

(p) in % entnommen und weitergehend prognostiziert. 

 

Der Prognosehorizont wurde für das Bezugsjahr 2025 zugrunde gelegt. 

 

Auf der Grundlage der berechneten Immissionsbelastungen (Beurteilungspegel) in den gepl. 

Baufeldern sind bei Überschreitung der maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005/07.02 

Beiblatt 1 zu Teil 1 die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109/07.16 - Tabelle 7 zu bestimmen. 

 

Grundlage für die schalltechnische Beurteilung des Bauvorhabens ist die DIN 18005/07.02 - 

Schallschutz im Städtebau - mit 

Teil 1 - Grundlagen und Hinweise für die Planung 

Beiblatt 1 zu Teil 1 - Berechnungsverfahren 
  Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

Teil 2 - Lärmkarten 
  Kartenmäßige Darstellung von Schallimmissionen 
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 Grenz-, Orientierungs- und Immissionsrichtwerte 

 

 
DIN 18005/07.02 - Schallschutz im Städtebau 
 

Die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen richtet sich nach den schalltechnischen 

Orientierungswerten für die städtebauliche Planung der DIN 18005/05.87 - Beiblatt 1 zu Teil 1. 

 

Danach sind maßgebend: 

 
reines Wohngebiet (WR) 

 50 dB(A) tags 40 dB(A)  bzw. 35 dB(A) nachts 

 
allgemeines Wohngebiet (WA) 

 55 dB(A) tags 45 dB(A)  bzw. 40 dB(A) nachts 

 
Dorfgebiet (MD), Mischgebiet (MI) 

 60 dB(A) tags 50 dB(A)  bzw. 45 dB(A) nachts 

 
Kerngebiet (MK) und Gewerbegebiet (GE) 

 65 dB(A) tags 55 dB(A)  bzw. 50 dB(A) nachts 

 
Industriegebiet (GI) 

 -- dB(A) tags -- dB(A) nachts 

 
 
Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um die mit der 

Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung 

auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 

 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 

 

Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und 

Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu 

verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten 

verglichen und nicht addiert werden. 

 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts der 

Zeitraum von 22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen. Falls nach örtlichen Verhältnissen andere 

Regelungen gelten, soll eine mindestens achtstündige Nachtruhe sichergestellt werden. 
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 Emissionen 
 

 Verkehrslärm Straßenverkehr 
 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde ein aktuelles Ausbreitungsmodell 

aufgestellt, mit dem die derzeitige Verkehrsführung und der zugehörige Ausbauquerschnitt der 

Hauptstraße (L 101) sowie der Lindenallee (L 031) berücksichtigt wurde. 

 

In die Berechnung des Emissionspegels sollen vorrangig Daten aus projektbezogenen Unter-

suchungen zur Verkehrsbelastung einfließen. Liegen solche Untersuchungen nicht vor, können 

Angaben zur maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke M und zum maßgebenden Lkw-Anteil 

p für bestehende Straßen aus den jeweils aktuellen Straßenverkehrszählungen als Grundlage 

für die Berechnungen herangezogen werden. 

 

Die Verkehrsbelastung der L 101 in der Analyse 2010 ist mit den Ergebnislisten der amtlichen 

Straßenverkehrszählung 2010 dokumentiert. Die Trend-Prognose 2025 wurde hier mit einer all-

gemeinen Verkehrszunahme von 6 % auf Basis der SVZ 2010 berücksichtigt: 

Tabelle 2 

Straßenabschnitt Klasse DTV MT MN pT pN 
    [Kfz/24 h] [Kfz/h] [Kfz/h] [%] [%] 
 

Analyse 2010   (Basis: SVZ 2010) 
 

B 104 Cambs – Kreuzung L 031 (L) 1.416 82 13 7,2 10,5 

Kreuzung L 031 – Jesendorf B 192 (L) 1.689 98 15 11,7 20,0 
 

Prognose 2025   (Basis: SVZ 2010 + 6 % Verkehrszunahme) 
 

B 104 Cambs – Kreuzung L 031 (L) 1.500 87 14 7,2 10,5 

Kreuzung L 031 – Jesendorf B 192 (L) 1.790 104 16 11,7 20,0 
 
 
Erläuterungen: 

DTV : Durchschni t t l i che Tägl iche Verkehrsstärke in  Kfz /24h 

  Mittelwert über alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt täglich passie-
renden Kraftfahrzeuge. 

M T/N : maßgebende Verkehrsstärke in  Kfz /h   -  Tag / Nacht 

  Auf den Beurteilungszeitraum bezogener Mittelwert über alle Tage des Jahres der 
einen Straßenquerschnitt stündlich passierenden Fahrzeuge. 

p T/N : maßgebender  Lkw-Ante i l  in  %  -  Tag / Nacht 

  Anteil der Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t in Prozent 
der maßgebenden Verkehrsstärke. 

 
Anmerkung: Bei der Verkehrsstärke M und dem Lkw-Anteil p bezieht sich der Begriff 
maßgebend allein auf die schalltechnischen Berechnungen; für Untersuchungen im 
Bereich der Straßenverkehrstechnik gelten andere Definitionen. 
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Die maßgebende stündliche Verkehrsstärke M [Kfz/h] und der Lkw-Anteil p [%] wurde nicht mit 

den Vorgaben der Tabelle 3 der RLS-90 ermittelt sondern auf der Grundlage der Zählung im 

Jahr 2010 projektbezogen den Berechnungen des Emissionspegels zugrunde gelegt. 

 

Für die L 031 liegen mit der amtlichen Straßenverkehrszählung 2010 keine Angaben vor. Hier 

wurde im Rahmen eines Ergebnisses auf der sicheren Seite liegend eine Umrechnung in An-

lehnung an die Schalltechnische Untersuchung zum Vorhaben Wohngebiet westlich der L 101 

in Ventschow vorgenommen, d. h. der prozentuale Rückgang der Verkehrsmenge im Zuge der 

L 101 wurde analog auf die L 031 übertragen. 

 

Die Basis bildete im vorliegenden Fall der Ansatz der o. a. schalltechnischen Untersuchung aus 

dem Jahr 1999. Zu dem Zeitpunkt haben für die L 031 auch keine Verkehrszahlen vorgelegen. 

Deshalb wurde in einer orientierenden Zählung am 16.12.1998 die Verkehrsmenge als Analyse 

ermittelt und damals ebenfalls auf das Jahr 2010 hochgerechnet. 

 

Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Verkehrszahlen im Zuge der L 031 nach der 

Verkehrsfreigabe der A 14 ähnlich wie im Zuge der L 101 erfolgt ist. Für die L 031 wurde im 

Jahr 1999 ein DTV in Höhe von 1.250 Kfz/24h mit einem Lkw-Anteil von 9,8 % tags und 5,0 % 

nachts ermittelt. 

 

Für den Abschnitt der L 101 südlich der L 031 hat sich die Verkehrsmenge im Jahr 2010 gegen-

über dem Ansatz für das Jahr 2010 um rd. 70 % und nördlich um rd. 55 % verringert. Für die 

L 031 wurde mit aktueller Untersuchung die Annahme getroffen, dass die Verkehrsbelastung 

um rd. 50 % zurück gegangen ist und damit ein DTV in Höhe von 600 Kfz/24h den aktuellen 

Berechnungen zugrunde zu legen ist. 

 

Aufgrund der hohen Lkw-Anteile im Zuge der L 101 wurden die o. a. Lkw-Anteile auf Basis der 

orientierenden Zählung von Dezember 1998 mit 10 % tags und 5 % nachts beibehalten. 

 

Die zul. Höchstgeschwindigkeit im Zuge der Hauptstraße (L 101) wurde mit 50 bzw. 70 km/h 

und im Verlauf der Lindenallee (L 031) ebenfalls mit 50 bzw. 70 km/h in Ansatz gebracht. Da 

der vorhandene Fahrbahnbelag in Asphaltbeton bzw. Splittmastixasphalt ausgeführt ist, ging 

der Korrekturwert für DStrO für die Hauptstraße (L 101) und die Lindenallee (L 031) mit 0 dB(A) 

in die Berechnungen ein. 

 

Im Zuge der berücksichtigten Verkehrswege ergab sich keine Längsneigung über 5,0 %. 

 

Eine Störwirkung für lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmündungen war ebenfalls nicht 

in Ansatz zu bringen bzw. gegeben. 
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 Immissionen 
 

 Verkehrslärm 

 

Die Schall-Pegel-Berechnung wurde nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 durchgeführt. 

Die Beurteilung erfolgte unter Beachtung der Orientierungswerte tags und nachts der 

DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau - für Wohngebiete (WA). 

 

In der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau Teil 1 – Grundlagen und Hinweise für die 

Planung - wird die Ermittlung der Schallimmissionen der verschiedenen Arten von Schall-

quellen nur sehr vereinfacht dargestellt. Für die Abschätzung der zu erwartenden Schall-

immissionen werden im Anhang Diagramme angegeben. Genauere Verfahren können anderen 

Regelwerken entnommen werden, so z. B. den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – 

RLS-90 oder den Richtlinien DIN 9613-2/10.99. 

 

Maßgebende Regelwerke für die schalltechnische Untersuchung sind die "Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen" - Ausgabe 1990 - RLS-90, herausgegeben vom Bundesminister für 

Verkehr. 

 

Die Berechnung erfolgte mit Anwendung des elektronischen Programms "SoundPLAN" in der 

Version 7.3 vom 05.07.2016. Die Ergebnisse sind in den Berechnungsunterlagen (s. Anhang 1 

und 2) als Beurteilungspegel (Rasterlärmkarte) dokumentiert. 

 

Im Einwirkungsbereich der Hauptstraße (L 101) beträgt die zu erwartende maximale Lärm-

belastung an den zum Verkehrsweg zugewandten Baugrenzen (Baufeldern) 

55 dB(A) tags 49 dB(A) nachts Baugrenze 

 

Die maximale Lärmbelastung im Einwirkungsbereich der Lindenallee (L 031) wurde zwischen 

53 dB(A) tags 45 dB(A) nachts Baugrenze 

und  

49 dB(A) tags 41 dB(A) nachts Baugrenze 

ermittelt. 

 

Der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete (WA), der mit 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts zu berücksichtigen ist, wird damit im direkten Einwirkungsbereich der Verkehrswege nur 

nachts überschritten. Von der geringfügigen Überschreitung des Orientierungswertes nachts 

sind nur die Grundstücke im Baufeld 2 betroffen – s. Anhang 2. 

 

Weitere Ergebnisse können dem Anhang 1 und 2 entnommen werden. 
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Da die Orientierungswerte der DIN 18005 lediglich eine Orientierungshilfe für die Bauleit-

planung sind, darf von ihnen abgewichen werden. Im Einzelfall kann in Randbereichen eines 

neuen Wohngebietes auch die Überschreitung des Orientierungswertes für Wohngebiete um 

5 dB(A) betragen und damit das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein. 

 

Hinsichtlich der möglichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen ist zwischen dem angestrebten 

Schutzniveau sowie den bestehenden städtebaulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

abzuwägen. Aus schalltechnischer Sicht hat ein Lärmschutzwall Pegelminderungen zur Folge, 

er ist jedoch zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse nicht zwingend erforderlich. 

 

In jedem Fall muss ein zumutbarer Innenpegel (passiver Lärmschutz) gewährleistet sein. 

Insoweit ist nach der Rechtsprechung eine zumutbare Wohn- bzw. Schlafruhe im Gebäude bei 

Innenpegeln von 40 dB(A) am Tag (“Flüstersprache“) und 30 dB(A) in der Nacht (“leichtes 

Blätterrauschen“) noch gewahrt. 

 

Wie dem Anhang 1 entnommen werden kann, ergibt sich für die Baufelder eine maximale Lärm-

belastung von 55 dB(A) tags bzw. 49 d(A) nachts damit eine Lärmbelastung, die damit dem 

Wohnen verträglich ist, da der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete tags nicht über-

schritten wird. 

 

Die zu erwartenden Lärmbelastung für die Außenwohnbereiche (Freiflächen) auf den Grund-

stücken sind über den Nachweis einer Rasterlärmkarte (RLK) dokumentiert (s. Anhang 3). Im 

überwiegenden Bereich betragen die Lärmbelastungen zwischen 50 und 55 dB(A). Da Wohnen 

auch in Mischgebieten zulässig ist, wären selbst Lärmbelastungen bis 60 dB(A) tags noch dem 

Wohnen verträglich. 

 

 

Die Festsetzung Nr. 2.2 des Bebauungsplanes Nr. 3 

„Für Gebäude im Baufeld 2 sind durch geeignete Grundrißgestaltungen die Wohn- und 

Schlafräume des 1. Obergeschosses auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen“  

ist u. E. aus den o. a. Gründen nicht erforderlich. 

 

 

Im Hinblick auf die Einhaltung des Orientierungswertes von 55 dB(A) tags für allgemeine Wohn-

gebiete und die geringfügige Überschreitung des Orientierungswertes nachts um nicht mehr als 

4 dB(A) kann des Weiteren auf die Anordnung des im Bebauungsplan Nr. mit Festsetzung 

Nr. 2.1 festsetzten Lärmschutzwalles verzichtet werden. 
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 Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile 
 

Bei Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005/07.02 von 

55 / 45 dB(A) für allgemeine Wohngebiete (WA) 

durch die Beurteilungspegel aus dem Verkehrslärm, sind zum Schutz gegen Außenlärm die 

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tab. 7 der DIN 4109/07.16 

zu beachten. Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) 

Quellen her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel aus den einzelnen „maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln“, die gem. Punkt 4.4.5.7 der DIN 4109/07.16 zu überlagern sind. 

 

Die Aussagen zu den erforderlichen Lärmpegelbereichen infolge der erwarteten Verkehrslärm-

belastungen berücksichtigen im Zuge der Hauptstraße (L 101) sowie der Lindenallee (L 031) 

die derzeitige Strecken- bzw. Straßenführung mit der zukünftigen Verkehrsbelastung im 

Bezugsjahr (Prognosehorizont) 2025. 

 

Nach DIN 4109/07.16 wird für den Verkehrslärm ein “maßgeblicher Außenlärmpegel“ vorrangig 

für die Tageszeit zwischen 06.00 und 22.00 Uhr ermittelt. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), 

so ergibt sich der “maßgebliche Außenlärmpegel“ zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um 

3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 

 

Die ermittelten Lärmbelastungen ergeben als Anforderung an die Luftschalldämmung von 

Außenbauteilen nachfolgende Lärmpegelbereiche gemäß Tabelle 7 der DIN 4109/07.16: 

 Lärmpegel- maßgeblicher erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß 
 bereich Außenlärmpegel der Außenbauteile 
 nach DIN 4109 La [dB(A)] erf. R’w,res. [dB(A)] 
   Wohnräume *) Büroräume 

 II 56 – 60 30 30 

 III 61 –65 35 30 

*) Aufenthalträume in Wohnungen 

 

Die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche ist im Anhang 4 eingetragen. Im Vergleich mit der 

Festsetzung der Abgrenzung der Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan Nr. 3 “Am See“ kann 

festgestellt werden, dass diese fehlerhaft vorgenommen wurde. Ein Vergleich der Anlage 3 und 

Anlage 7 der schalltechnischen Untersuchung vom Januar 1999 zeigt auf, dass der maßgeb-

liche Außenlärmpegel nicht korrekt ermittelt wurde und damit die Festsetzung fehlerhaft ist. 

 

Im Baufeld 2 ergibt sich für 2 Grundstücke als maximale Anforderung der Lärmpegelbereich III. 

Damit ist für nahezu das gesamte Plangebiet der Lärmpegelbereich II bzw. I maßgeblich. Siehe 

hierzu auch Anhang 4 der vorliegenden Stellungnahme. 
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Mit den Ausbreitungsberechnungen wurde der im Bebauungsplan Nr. 3 festgesetzte Lärm-

schutzwall nicht berücksichtigt. 

 

Mit einer Lärmbelastung von weniger als 58 dB(A) im Beurteilungszeitraum Tag ergibt sich 

gemäß DIN 4109 Tabelle 7 der Lärmpegelbereich II für alle Aufenthaltsräume in Wohnungen 

mit ausschließlicher Tagnutzung (u. a. Küche, Wohnzimmer). Für Schlafräume ergibt sich bei 

Lärmbelastungen von weniger als 48 dB(A) ebenfalls der Lärmpegelbereich II. Die gering-

fügigen Anforderungen an die Schalldämm-Maße im Lärmpegelbereich II zeigen auf, dass 

diese bereits mit Standard-ausführungen bzw. durch die Anforderungen der EnEV-UVO erfüllt 

werden. Es sind daher für diese Aufenthaltsräume (auch Schlafräume) keine erhöhten An-

forderungen an den Schallschutz zu stellen. 

 

In Einzelfällen kann es wegen der unterschiedlichen Raumgrößen, Tätigkeiten und Innen-

raumpegel in Büroräumen und bestimmten Unterrichtsräumen (z. B. Werkräume) zweckmäßig 

oder notwendig sein, die Schalldämmung der Außenwände und Fenster gesondert festzulegen. 

Die Lärmpegelbereiche sind Grundlage für die Festlegung der Außenbauteildämmung nach 

Tabelle 7 der DIN 4109/07.16 und dienen allgemein einer einprägsamen Kennzeichnung der 

äußeren Lärmbelastung. 

 

Für das Bauvorhaben ist der Einbau einer schallgedämmten Lüftung in Schlafräumen zu em-

pfehlen, soweit Fenster an die Fassaden angrenzen, für die eine Lärmbelastung in der Nacht 

von mehr als 45 dB(A) dokumentiert ist – s. Anhang 1. 

 

Hierzu führt die DIN 18005/07.02 im Beiblatt 1 aus, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) 

selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Daher 

ist bei Lärmbelastungen von mehr als 45 dB(A) in der Nacht die Anordnung von Schalldämm-

lüftern in Schlafräumen vorzusehen. Dies dürfte im vorliegenden Fall nur die Schlafräume be-

treffen, die Fenster mit direkter Ausrichtung zur L 101 haben. Fenster von Schlafräumen in 

seitlichen Fassaden sind davon nicht betroffen. 

 

Wir hoffen Ihnen mit diesen Ausführungen vorerst geholfen zu haben und stehen Ihnen für 

weitere Fragen jederzeit und gerne zur Verfügung. 

 

Mi t  f reundl ichen Grüßen  
 

(Dipl.-Ing. A. Timmermann) 

Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge 
Sitz Senden GmbH 

Münsterstraße 9       -        48308 Senden 
Tel. 02597/93 99 77-0  -  Fax 93 99 77-50 



 PLANUNGSBÜRO  FÜR  LÄRMSCHUTZ  ALTENBERGE GmbH 
  Sitz Senden 

 

 

ANHANG 
 

 

 

Z U R  S C H AL L T E C H N I S C H E N  S T E L L U N G N AH M E  

 

V O M  1 9 . 0 9 . 2 0 1 6  
 
 
 

1  R AS T E R L ÄR M K AR T E  T AG  4 m  ü .  G r u n d  M .  1  :  1 . 5 0 0  

 

2  R AS T E R L ÄR M K AR T E  N AC H T  4 m  ü .  G r u n d  M .  1  :  1 . 5 0 0  
  

3  R AS T E R L ÄR M K AR T E  T AG  2 m  ü .  G r u n d  M .  1  :  1 . 5 0 0  

 

4 L ÄR M P E G E L B E R E I C H E  M .  1  :  1 . 5 0 0  
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"Am See" - Ventschow

Rasterlärmkarte (Analyse 2010)
ohne aktiven Lärmschutz

Anhang 1

Stand: September 2016
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Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90

Beurteilung:
DIN 18005/07.02  -  Schallschutz im Städtebau
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in dB(A)

 < 35,0
35,0 - 40,0
40,0 - 45,0
45,0 - 50,0
50,0 - 55,0
55,0 - 60,0
60,0 - 65,0
65,0 - 70,0
70,0 - 75,0
75,0 - 80,0

 >= 80,0

Zeichenerklärung

Geltungsbereich

Baugrenze

Gebäude

Nebengebäude

Emissionslinie Straße

Höhenpunkt

Nr. des Baufeldes1

Maßstab 1:1500
0 10 20 40 60 80 100

m

Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge Sitz Senden GmbH
Münsterstraße 9

48308 Senden

FON 02597 / 93 99 77-0        -        FAX 02597 / 93 99 77-50



40,0

40
,0

40,0

45
,0

45
,0

45
,0

45,0

50
,0

50
,0

50
,0

50,0

55
,0

55
,0

55
,0

60
,0

117

20

386

368

1

145 1

1

116

386

386

32

25

386

386

28

4

81331

387

2

385

389

331

80

75

331

74

3

388

332
331

78

331
77

331

332

1
331

76

331

79 331

82

331

83

2

317

1

319

319

390

5

4

390

330

1

390

2

331
69

331

2

388

331

71

392

3

68

331

72

1

390

67

392

1

392

2

331

70

391

2

3

391

388
322

12

322

14

Wh

26

Sport-

halle

3

2

1

Schp

von Bad Kleinen

km 0,2

L 031

km
 5

,8

km
 5

,9

km 0,0

50,57

49,86

49,8350,06

50,12

50,77

49,37

50,30

49,83

48,93
48,69

48,53

47,39

48,47
48,27

48,35

46,65
46,72

48,10

48,27

46,69 47,23

48,19

48,14

48,15

48,24

48,30

48,56

48,56

47,43

47,34

47,13

48,05

48,34

48,46

48,84 49,16

48,09

48,20
47,82

47,68

47,56

47,43

47,42

47,22 47,16

47,10
46,99

46,97

46,85

46,78

46,9846,71

46,96

46,76

46,67

46,69

46,76

46,80

46,69

46,24
46,87

46,80

46,86

47,76

48,06

48,56

48,93

48,95

48,60
48,32

48,49 49,01

49,04

49,09

49,05

47,77

47,95

47,80

46,98

46,20

48,03

47,94

47,95

46,16

46,23

46,12

46,91

46,08

46,07

45,37

44,13

41,12

41,73

40,03

39,22

39,23

39,41
39,13

41,09

39,78

43,22

41,26

44,80

42,85

45,80

44,28

45,13

46,37

45,64

46,51

45,87

46,39

46,22

46,45

46,79

47,4146,70

46,86
47,59

46,98

47,71

47,00

47,61

46,59

47,19

45,84

46,44

45,00

45,21

45,90

43,26

44,97

41,43

43,91

42,59

42,78

41,49

40,31

42,54
40,67

42,87
41,79

43,6443,23

44,36

44,55

44,90

45,59

46,18

46,04

45,03

45,96

44,79

46,17

44,82

46,30

44,92

46,24

45,32

46,18

45,71

46,27

46,15

45,92

46,57

46,60

46,99

47,13

47,36

47,5147,59

47,80

47,80

48,07

48,38

48,32

46,74

46,77

46,29

46,27

46,87

46,88

46,2846,63

46,57

46,44

47,1247,12

46,5446,93

46,68

46,83

47,26 46,85
47,38

47,38

47,70

47,62

47,92

47,92

47,61

47,02
47,36

46,70

46,66

47,11 47,90

48,22

48,19

47,37

47,10

47,19

46,77

48,46

48,47
49,05

49,07

45,16

45,53

46,45

46,50

47,15

47,43 47,54

46,70

45,58

44,97

44,57

44,93

45,74

46,75

47,01

47,40

46,74

46,64
45,87

44,62

44,27

44,01

44,08

44,91
44,98

44,81
44,49

43,56

43,35 43,80

44,41

50,65

38,98
39,46

40,17

40,23

40,04

40,02

39,29

38,91

38,63

38,95

40,02

40,06

40,03

40,05

39,40

38,91

38,33

38,37

38,83

40,02
40,03

40,13 40,04
40,12

39,95

40,04

40,10

40,15

38,78

38,42

38,74

39,12

39,85
40,22

40,47

40,43

40,46

41,00

40,91

40,92

40,42

39,74

38,97

40,92

41,10

41,55

41,47

41,69

43,35

42,96

42,44

42,39

41,76
41,58

42,69

42,86

43,94

43,96

44,05

44,37 44,87

45,02

46,34

46,03

45,97

45,93

47,5846,97
46,84

47,11

46,63

43,98

39,90

39,60

39,63

39,92

39,93

40,36

41,31

42,62

46,70

43,05
43,64

42,10

41,81

40,46
40,10

39,48

39,30

39,04 39,21

39,54 40,06

39,35

38,28

38,79
38,27

38,64

38,46

38,90

38,86

38,87

39,68

39,38

40,88

40,49

42,23

41,16

39,98

38,3238,28

38,22

37,99

38,03

38,16

38,08

38,10

38,17

37,99

38,9239,27 38,09

38,15

39,11

39,77

39,95

39,49

38,92
38,17

39,36

39,05
38,30

40,64

42,63
42,65

44,08

46,93

48,93

49,92

49,64

49,63

50,32

47,75 47,12

46,82
46,48

46,06 45,93

45,13

45,52

44,07

44,91

42,90

44,01

41,73
42,76

40,65 41,48

38,56

39,50

40,04

40,35
40,90

41,57 42,44

43,06 43,88

44,59
45,39

46,33 46,07

47,57

46,58

47,51

48,67

48,27

49,41 48,8449,74

49,03
49,17

47,39

47,94

45,55

45,75

43,80

43,54

42,13

41,29

40,48

39,79

39,41

38,62

49,87

49,23 49,22

47,65

46,27

44,66

42,98

41,19

40,81

39,95

48,27
48,35

46,5646,60

44,55
44,59

42,63
42,38

40,45

40,39

38,95

38,71

38,82
38,25

38,19
38,03

38,24

48,83

48,73

48,61
48,94

48,87

48,79

48,85

48,8448,7247,89

48,30

47,91

47,32

47,91

48,14

48,09

45

44

43

42

41

40

45

46

44

43

42

41

40

2

1

Pla
ns

tra
ße

L 031     Lindenallee

Pappelweg

S
tr

aß
e 

d
er

 J
ug

en
d

L 
10

1 
   

 H
au

p
ts

tr
aß

e

Ing.-Büro Uwe August
Lindenallee 1
19417 Jesendorf

Bebauungsplan Nr. 3
"Am See" - Ventschow

Rasterlärmkarte (Analyse 2010)
ohne aktiven Lärmschutz

Anhang 2

Stand: September 2016
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Berechnung:
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90

Beurteilung:
DIN 18005/07.02  -  Schallschutz im Städtebau

Beurteilungszeitraum Nacht 22.00 - 06.00 Uhr

Immissionsort: 4.0 m über Grund
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Bebauungsplan Nr. 3
"Am See" - Ventschow

Rasterlärmkarte (Analyse 2010)
ohne aktiven Lärmschutz

Anhang 3

Stand: September 2016

A

10

T
Berechnung:
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90

Beurteilung:
DIN 18005/07.02  -  Schallschutz im Städtebau

Beurteilungszeitraum Tag 06.00 - 22.00 Uhr

Immissionsort: 2.0 m über Grund

Beurteilungspegel
in dB(A)

 < 35,0
35,0 - 40,0
40,0 - 45,0
45,0 - 50,0
50,0 - 55,0
55,0 - 60,0
60,0 - 65,0
65,0 - 70,0
70,0 - 75,0
75,0 - 80,0

 >= 80,0

Zeichenerklärung

Geltungsbereich

Baugrenze

Gebäude

Nebengebäude

Emissionslinie Straße

Höhenpunkt

Nr. des Baufeldes1

Maßstab 1:1500
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m
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Bebauungsplan Nr. 3
"Am See" - Ventschow

Lärmpegelbereiche
ohne aktiven Lärmschutz

Anhang 4

Stand: September 2016

A

10

N
Berechnung:
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90

Beurteilung:
DIN 18005/07.02  -  Schallschutz im Städtebau

Beurteilungszeitraum Nacht 22.00 - 06.00 Uhr

Immissionsort: 4.0 m über Grund

Zeichenerklärung

Geltungsbereich

Baugrenze

Gebäude

Nebengebäude

Emissionslinie Straße

Höhenpunkt

Abgrenzung Lärmpegelbereiche

Nr. des Baufeldes1

Lärmpegelber. gem. DIN 4109, Tab. 8

Lärmpegelber. II     56 - 60 dB(A)

Lärmpegelber. III    61 - 65 dB(A)

Lärmpegelber. IV   66 - 70 dB(A)

Maßstab 1:1500
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